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1 Schulpflicht 
 
1.1 Dauer 
 
Alle Kinder sind ab dem Schuljahr, das in dem Kalenderjahr beginnt, in dem sie fünf Jahre alt 
werden, schulpflichtig und somit verpflichtet, einem Unterricht zu folgen bzw. den Kindergarten 
zu besuchen.  
 
Der Schüler unterliegt ab dem Tage, an dem er 18 Jahre, also volljährig wird, nicht mehr der 
Schulpflicht. Der Schüler, der das Vollzeitsekundarschulwesen erfolgreich abgeschlossen hat, 
unterliegt ebenfalls nicht mehr der Schulpflicht. 
 
Die Schulpflicht umfasst die Vollzeit- und die Teilzeitschulpflicht. 
 
1.2 Vollzeitschulpflicht 
 

Minderjährige müssen regelmäßig am Unterricht einer von der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft organisierten, subventionierten oder anerkannten Grund- oder Sekundarschule 
des Regel- oder Förderschulwesens teilnehmen oder nachweisbar im Hausunterricht beschult 
werden.  

 
Der Vollzeitschulpflicht unterliegen Schüler ab dem Schuljahr, das in dem Kalenderjahr beginnt, 
in dem sie fünf Jahre alt werden. Die Vollzeitschulpflicht endet nach Ablauf des Schuljahres, das 
im Laufe des Kalenderjahres endet, in dem der Minderjährige fünfzehn Jahre alt wird. Sie 
umfasst in der Regel das letzte Kindergartenjahr, die Primarschulzeit und die beiden ersten 
Studienjahre des Vollzeitsekundarunterrichts. Nur in Ausnahmefällen kann ein Minderjähriger, 
der noch nicht die zwei ersten Studienjahre absolviert hat, am Ende des Schuljahres, das im 
Laufe des Kalenderjahres endet, in dem er fünfzehn Jahre alt wird, von der Vollzeitschulpflicht 
befreit werden. 
Die Vollzeitschulpflicht geht jedoch nie über das Ende des Schuljahres hinaus, das im Laufe des 
Kalenderjahres endet, in dem der Minderjährige sechzehn Jahre alt wird. 
 
1.3 Teilzeitschulpflicht 
 
Mit dem Ende der Vollzeitschulpflicht beginnt die Teilzeitschulpflicht. Während des Zeitraums 
der Teilzeitschulpflicht genügt der Minderjährige der Schulpflicht, indem er am 
Vollzeitsekundarunterricht teilnimmt bzw. einen Teilzeitunterricht oder eine anerkannte 
Berufsausbildung erhält. 
 
1.4 Meldepflicht 
 
Die Erziehungsberechtigten, die sich für den Hausunterricht entscheiden, melden spätestens 
drei Werktage vor Beginn des Schuljahres, in dem ihr Kind dem Hausunterricht folgen soll, ihr 
schulpflichtiges Kind bei der Schulinspektion zum Hausunterricht an. Die 
Erziehungsberechtigten benutzen hierfür das von der Regierung festgelegte Anmeldeformular.  
 
Entscheiden sich die Erziehungsberechtigten im Laufe eines Schuljahres für den Hausunterricht, 
melden sie ihr schulpflichtiges Kind spätestens zum Zeitpunkt des Wechsels von der Schule in 
den Hausunterricht bei der Schulinspektion an. 
 
Alle Kinder sind gesetzlich verpflichtet, ab dem Schuljahr, das in dem Kalenderjahr beginnt, in 
dem sie fünf Jahre alt werden, bis zum Alter von 18 Jahren einem Unterricht zu folgen. Die 
Erziehungsberechtigten haben das Recht auf eine freie Schulwahl. Durch den Besuch einer 
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Schule außerhalb der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird der Schulpflicht ebenfalls Genüge 
geleistet. Wenn das schulpflichtige minderjährige Kind in einer Schule oder einer 
Ausbildungseinrichtung eingeschrieben ist oder wird, die sich im Ausland befindet, sind die 
Erziehungsberechtigten verpflichtet, jedes Schuljahr bis zum 1. Oktober für jedes schulpflichtige 
Kind eine von der Schule oder der Ausbildungseinrichtung ausgestellte Einschreibebestätigung 
bei der Schulinspektion einzureichen. 
 
Wenn das schulpflichtige minderjährige Kind nach dem 1. Oktober eingeschrieben wird, muss 
die Einschreibebestätigung innerhalb von 14 Tagen bei der Schulinspektion eingereicht werden. 
Ist die Einschreibebestätigung nicht in deutscher, französischer oder niederländischer Sprache 
aufgesetzt, wird dieser eine Übersetzung eines vereidigten Übersetzers beigefügt.  
 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, diese Einschreibebestätigung für jedes 
schulpflichtige Kind jährlich und unaufgefordert bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres 
einzureichen. 
 

Falls die Erziehungsberechtigten dieser Meldepflicht nicht nachkommen, meldet die 
Schulinspektion diesen Fall der Staatsanwaltschaft zwecks Prüfung der Sachlage und Einleiten 
weiterer Maßnahmen.  

 
2 Freie Schulwahl 
 
Die Erziehungsberechtigten, die sich für einen Unterricht ihrer Kinder in einer Schule in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft entscheiden, haben die freie Wahl zwischen 
 

• dem von der Gemeinschaft organisierten Unterrichtswesen, 

• dem offiziellen, von der Gemeinschaft subventionierten Unterrichtswesen, 

• dem freien konfessionellen Unterrichtswesen. 
 
Die Erziehungsberechtigten haben das Recht auf eine freie Schulwahl. Auf sie darf keinerlei 
Druck ausgeübt werden. 
 
Aus pädagogischen oder finanziellen Überlegungen können Absprachen zwischen 
verschiedenen Unterrichtsnetzen oder Schulträgern über die Koordinierung oder Ergänzung des 
Unterrichtsangebots erfolgen. 
 
Die Erziehungsberechtigten haben einen Anspruch auf anteilige Kostenerstattung der 
Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule ihrer freien Wahl, falls die Distanz zwischen 
dem Wohnsitz des Schülers und der betreffenden Schule nicht unter einer bestimmten 
Mindestentfernung liegt (Siehe "Schülerbeförderung"). 
 
3 Einschreibepflicht 
 
Die Einschreibung in eine Primarschule erfolgt spätestens am letzten Werktag vor Beginn des 
Schuljahres. Während des Schuljahres ist ein Schulwechsel im Grundschulwesen nur aufgrund 
eines Wohnsitzwechsels zulässig. Liegt kein Wohnsitzwechsel vor, muss ein Schulwechsel im 
Laufe des Schuljahres von der Schulinspektion genehmigt werden (Siehe Schulvorschrift 
„Schulwechsel im Regelgrundschulwesen“).  
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Gemeinschaftsschulen sind verpflichtet, jeden Schüler einzuschreiben, 
 

• a) der Belgier ist und seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat; 

b) der Ausländer ist, seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat und im Fremden-, Warte- oder 
Bevölkerungsregister einer Gemeinde des deutschen Sprachgebiets eingetragen ist; 

• der die Zulassungsbedingungen erfüllt. 
 
Gemeindeschulen sind verpflichtet, jeden Schüler einzuschreiben, 
 
➢ a) der Belgier ist und seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort auf dem Gebiet 

dieser Gemeinde oder in einer Nachbargemeinde des deutschen Sprachgebiets hat, 
wobei in letzterem Fall die Schule, in die er sich einschreiben möchte, die 
nächstgelegene ist; 

b) der Ausländer ist, seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort auf dem Gebiet 
dieser Gemeinde oder in einer Nachbargemeinde des deutschen Sprachgebiets hat, 
wobei in letzterem Fall die Schule, in die er sich einschreiben möchte, die 
nächstgelegene ist, und im Fremden-, Warte- oder Bevölkerungsregister der 
entsprechenden Gemeinde eingetragen ist; 

• der die Zulassungsbedingungen erfüllt. 
 
Die Schulträger von freien subventionierten Schulen sind verpflichtet, jeden Schüler 
einzuschreiben,  
 

• a) der Belgier ist und seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat; 

b) der Ausländer ist, seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat und im Fremden-, Warte- oder 
Bevölkerungsregister einer Gemeinde des deutschen Sprachgebiets eingetragen ist; 

• der die Zulassungsbedingungen erfüllt; 

• unter der Bedingung, dass der Erziehungsberechtigte mit dem Erziehungsprojekt 
einverstanden ist. 

 
Im Falle einer Ablehnung der Einschreibung ist dem Erziehungsberechtigten die Begründung 
durch einen eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 
 


